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  An die Schulführungskräfte 

aller Schulstufen   
Bozen, 24. Februar 2021  

  
Bearbeitet von: 

Werner Clara 

Tel. 0471 417532 

Werner.clara@schule.suedtirol.it 

zur Kenntnis: An die 
Lehrerverbände und Schulgewerkschaften 
 
An den 
Verband der autonomen Schulen Südtirols 
 
An die 

Südtiroler Direktorenvereinigung 

 

 

 

 

 

 

 

Mitteilung 

 

 

Wahlen des Obersten Schulrates (Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione) am 13. April 2021 

 

 

 

Sehr geehrte Schulführungskraft, 
 

der Oberste Schulrat (Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, CSPI) ist ein Kollegialorgan auf 

Staatsebene mit beratenden Funktionen, welches die Einheit des nationalen Bildungssystems gewährleisten 

soll. Es hat die Aufgabe, u.a. die Ausübung staatlicher Funktionen in den Bereichen Schulordnung, 

Rahmenrichtlinien, allgemeine Organisation der Schulbildung und Rechtsstellung des Personals technisch 

und wissenschaftlich zu unterstützen. Der Oberste Schulrat setzt sich aus 36 Mitgliedern zusammen, wovon 

eines von den deutschsprachigen Schulen in Südtirol zu wählen ist. 

 

Das Unterrichtsministerium hat die Wahlen dieses beratenden Gremiums mit beiliegender 

Ministerialverordnung Nr. 173/2020 ausgeschrieben. Laut genannter Ministerialverordnung finden die Wahlen 

am Dienstag, 13. April 2021, von 8 bis 17 Uhr statt.  

 

Die Schulführungskraft errichtet so bald als möglich eine Wahlkommission, welche sich aus 5 Mitgliedern 

zusammensetzt, und zwar aus der Schulführungskraft sowie aus zwei Lehrpersonen und aus zwei 

Vertreterinnen oder Vertretern des Verwaltungspersonals, welche an der Schule Dienst leisten. Die 

Schulführungskraft ist Rechtsmitglied der Wahlkommission und ernennt die anderen vier Mitglieder (die 

Mitglieder der Wahlkommission dürfen nicht als Vertreterinnen und Vertreter der deutschsprachigen Schulen 

für den Obersten Schulrat kandidieren). 

 

Laut genannter Ministerialverordnung hat die Wahlkommission unmittelbar nach dem Tag ihrer Errichtung zur 

konstituierenden Sitzung zusammen zu treten; in der konstituierenden Sitzung wird die oder der Vorsitzende 

gewählt und es ist ein Protokoll der Sitzung zu verfassen. Der Schriftführer oder die Schriftführerin wird von 

der oder dem Vorsitzenden der Wahlkommission ernannt. 
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In diesem Zusammenhang erinnere ich daran, dass die staatlichen Bestimmungen den deutschsprachigen 

Schulen in Südtirol einen Sitz im Obersten Schulrat vorbehalten haben. Dieses Vertretungsrecht der 

deutschsprachigen Schulen im wichtigsten Beratungsorgan auf Staatsebene in schulischen Belangen sollte 

auf jeden Fall nicht ungenutzt bleiben. 

 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

Die Landesschuldirektorin 
Sigrun Falkensteiner 

(mit digitaler Unterschrift unterzeichnet) 
 
 
 
 
 
Anlage 
Ministerialverordnung vom 9. Dezember 2020, Nr. 173, samt Anlagen 
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Papierausdruck für Bürgerinnen und Copia cartacea per cittadine e
Bürger ohne digitales Domizil cittadini privi di domicilio digitale
(Artikel 3-bis Absätze 4-bis, 4-ter und 4-quater des (articolo 3-bis, commi 4-bis, 4-ter e 4-quater del decreto

gesetzesvertretenden Dekretes vom 7. März 2005, Nr. 82) legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

Dieser Papierausdruck stammt vom La presente copia cartacea è tratta dal
Originaldokument in elektronischer Form, das von documento informatico originale, predisposto
der unterfertigten Verwaltung gemäß den dall’Amministrazione scrivente in conformità
geltenden Rechtsvorschriften erstellt wurde und alla normativa vigente e disponibile presso la
bei dieser erhältlich ist. stessa.
Der Papierausdruck erfüllt sämtliche Pflichten La stampa del presente documento soddisfa
hinsichtlich der Verwahrung und Vorlage von gli obblighi di conservazione e di esibizione
Dokumenten gemäß den geltenden dei documenti previsti dalla legislazione
Bestimmungen. vigente.
Das elektronische Originaldokument wurde mit Il documento informatico originale è stato
folgenden digitalen Signaturzertifikaten sottoscritto con i seguenti certificati di firma
unterzeichnet: digitale:

Name und Nachname / nome e cognome:   SIGRUN FALKENSTEINER
Steuernummer / codice fiscale:   TINIT-FLKSRN75L71B220D

certification authority:   InfoCert Firma Qualificata 2
Seriennummer / numero di serie:  10aad33

unterzeichnet am / sottoscritto il:   24.02.2021

*(Die Unterschrift der verantwortlichen Person wird auf dem *(firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa del
Papierausdruck durch Angabe des Namens gemäß Artikel 3 nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell’articolo
Absatz 2 des gesetzesvertretenden Dekretes vom 12. Februar 3, comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n.
1993, Nr. 39, ersetzt) 39)

Am 24.02.2021 erstellte Ausfertigung Copia prodotta in data 24.02.2021
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